Stadt Schortens
Bebauungsplan Nr. 152 ,,Wiesenweg- Nord“

Begrindung

mit textlichen Festsetzungen und oértlichen Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 3 NBauO

1: 10,000 utM v 433.170, 5.932.617 (Zone 32N)

Ubersichtsplan unmaBstéblich

SATZUNG

Stand: Januar 2026

I

NLE Niedersdchsische
Landgesellschaft mbH

|
Geschéftsstelle Oldenburg
Gartenstrale 17 | 26122 Oldenburg
Tel.: 0441-95094-0

E-Mail: info-oldenburg@nlg.de
www. nlg.de



Stadt Schortens | Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord* 2

Inhaltsverzeichnis TEIL |

T | [ T=T 4 1= 4 = 4
1.1 PlanungSanlass ........cccooeeiiiiiiiiiie e aanas 4
1.2  Demografische EntwWickIUNg.........oovuiiiiiiiii e 4
1.3 Lage und ANDINAUNG. ... 9
1.4 GeltunNgSbereiCh .........ooo i 10
1.5  Verfahrenswahl- Bauleitplanverfahren gem. §13b BauGB — Erganzendes
Verfahren gem. § 214 Abs. 4 BaUGB..........uuiiii e 11
1.6  Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und Abwagung.............ccccvvvvvvveiiinnnnnnns 12
2  Planungsvorgaben......... s 17
21 RAUMOIANUNG ...t e e e e e e e e e e e 17
2.2 FIAchennUIZUNGSPIAN.......ccooiiiicce e 19
3 Stadtebauliches Konzept.........ooooiiiiieciiiirecirrrre s e e e e 20
4 Stadtebauliche Daten............rr e ——————————— 22
5 Belange des Umweltschutzes..........oceiiiimieciiiiriccrrrrr e e 22
51 Natur und Landschaft ... 22
5.1.1 L= = | o o 1SR 22
B.1.2  EINGH e ———————— 23
ST I T |V = Y =1 T =Y o T 24
6 Immissionsschutz und Restriktionen............cccciii e 24
6.1 Landwirtschaftliche Geruchsimmissionen ............cccoocceeiiiiiiiiiiiie 24
7 ErschlieBung, Ver- und ENtSOrguNg ............ceeueemmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnns 25
A B L= 1= V=T £ To ] (o 1] o o [ TSRS 25
7.2  AbwWasserbeseitigUNQ..........oiiiiiiiiiiiiiee e 25
7.3  ENergie- VEIrSOIrQUNG......couuuii i e e eiieeiie e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e eaataaaaeeeeeearenes 25
A I AN o) =11 1=T 01 £ ] (o [U] o TR P UPPPPRPRRN 26
7.5  OberflachenentWaSSErUNG .........ooiuiiiiiiiiie e 26
7.6 TelekommuniKation.............o i 28
8 Inhalt des Bebauungsplanes...........coeciiiimieiiiiinissrirrnss s 28
8.1  Artder baulichen NULZUNG ...........ooomiiiiii e 28
8.2  Mal der baulichen Nutzung und Bauweise...............ccooovvviiiiiiiiiiieecee e, 29
8.3 BAUQGIENZEN ..o s 29
8.4  StralRenverkehrsflACheN..............ooviiiiiiiiiiiii e 30
8.5  Flachen fur Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
UNA LandSChaft.. ...ttt 30
8.6  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
........................................................................................................................... 30
8.7  Flachen fir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des
WaSSErabfIUSSES .......uuuie e 30
9 Textliche Festsetzungen..........ccoornniin s 31
9.1 Allgemeine WONhNGEDIETE .........oeviiiiiiiiiiiiiiiee e 31

9.2 Anzahl der WohneiNhEIteN ... .. oo 32




Stadt Schortens | Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord*

9.3  Mald der baulichen NULZUNG..........oouuiiiiiiii e
9.4  Garagen und Nebenanlagen.............ouoiiiiiiiiiiiiii e

9.5 Flache fir Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft (M1 und M2) .......coooiiiiiie e

9.6  Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

9.7  Geh-, Fahr und Leitungsrechte zugunsten der Stadt Schortens.....................
10 Ortliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)..........ccceeevreererieecessnsssessessnenns
10.1  GeltungsbereiCh ...........eiii i e
10.2 DacheinNdeCKUNG ..........uuiii i e e e e et e e e e e e eeaanes
10.3 Gestaltung der VorgartenbereiChe ...,
10.4  OrdnungsWIdriGKeIt .........cuuiiiiiiiii e
T o 1101 = T =T
11.1  Planungsgrundiagen ..........cooeiiiiiiiiiiie e a e
11.2 BOAENTUNGE ...
R T 2 1 = 13 =1 o P
11.4  Vorsorgender BodenSChULZ ...
115 Kampfmittel.......ooooii e
12 Verfahrensvermerke...........cooiiiiiiiiiiiiiiiscisss s

TEIL Il Umweltbericht

Anlage 1:

Geotechnischer Bericht, Baugrund Ammerland GmbH, Saterland
Stand: 07.08.2020

Anlage 2:

Oberflachenentwasserungskonzept, IST Ingenieurbiro flr Stral’en- und Tiefbau, Schortens

Stand: Januar 2023

Anlage 3:

Entwasserungsplan M 1:250, IST Ingenieurburo fur Stralen- und Tiefbau, Schortens
Stand: Oktober 2025




Stadt Schortens | Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord* 4

1 Allgemeines

1.1 Planungsanlass

Die Stadt Schortens mochte eine geordnete Wohnbauentwicklung betreiben. Siedlungsdruck
besteht seit Jahren und kann nicht ausschlief3lich im Stadtgebiet befriedigt werden. Daher wird
auch in den umliegenden Ortschaften nach Flachenpotenzialen gesucht, die zu einer maf3vol-

len Weiterentwicklung der Siedlungsbereiche beitragen kénnen.

Um die angestrebte Siedlungsentwicklung steuern zu kénnen, hat der Verwaltungsausschuss
der Stadt Schortens im 24.05.2022 einen Aufstellungsbeschluss fur den Bebauungsplan Nr.
152 ,Wiesenweg- Nord“ gefasst. Das Ziel der Planung besteht in der Schaffung von Wohn-
bauflache auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Grinlandflache. Diese grenzt an zwei
Seiten an vorhandene Wohnbebauung an und wird im Norden durch ein Gewasser auf nattir-

liche Art und Weise begrenzt.

1.2 Demografische Entwicklung

In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung der Bevdlkerungszahl der Stadt Schortens
erlautert. Dabei werden zunachst die vergangenen Zeitraume von 2017 bis 2024 bzw. von
2000 bis 2020 betrachtet, um im Anschluss daran auf die kleinrdumige Bevdlkerungsvoraus-
berechnung fur die Jahre 2027 und 2032 einzugehen. Es wurden sowohl Daten, welche den
Ortsteil Accum betreffen als Daten fir das gesamte Stadtgebiet verwendet, da fur den Ortsteil
Accum seitens des Landesamtes fur Statistik Niedersachsen (LSN) keine Daten zur Verfligung
stehen. AbschlieRend wird noch kurz auf das Wohnraumversorgungskonzept fur die Stadt

Schortens eingegangen.
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Bevodlkerungsentwicklung von 2017 bis 2024 (Einwohnerstatistik Stadt Schortens)

In der aktuellen Einwohnerstatistik der Stadt Schortens sind u.a. Angaben zu den Einwohner-
zahlen der einzelnen Ortsteile enthalten (vgl. Tabelle 1). Von 2017 bis 2024 hat dabei die
Einwohnerzahl fur die gesamte Stadt Schortens leicht zugenommen (+2,3 %). Fur den Ortsteil

Accum lasst sich wahrend dieses Zeitraumes eine Stagnation feststellen.

Tabelle 1: Einwohner in den Stadtteilen (Einwohnerbestand mit Hauptwohnung)

Stadtteil 2017 2018 2019 2020 2021 2024
Accum 1.123 1.123 1.126 1.098 1.102 1.094
Addernhausen 258 276 284 319 321 320
Grafschaft 1.621 1.598 1.651 1.672 1.650 1.653
Heidmuhle 8.480 8.422 8.392 8.398 8.556 8.747
Middelsfahr 1.272 1.262 1.273 1.247 1.234 1.204
Oestringfelde 704 688 676 692 688 695
Ostiem 1.600 1.564 1.561 1.584 1.579 1.536
Roffhausen 820 795 792 809 794 887
Schoost 153 151 153 150 148 153
Schortens 2.431 2.440 2.466 2.508 2.503 2.616
Sillenstede 2135 2.150 2.133 2.100 2.103 2.078
Upjever 232 238 245 257 285 326
Gesamt 20.829 20.707 20.752 20.834 20.963 21.309

Quelle: Einwohnerstatistik Stadt Schortens 2024
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Bevodlkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 (LSN)

Die Bevdlkerungszahl in der Stadt Schortens ist seit dem Jahr 2000 von 21.299 auf 20.995
gesunken. Damit ergibt sich eine relative Bevolkerungsabnahme von -1,43 % und eine abso-
lute Abnahme von 304 Personen. Die Bevdlkerung im Landkreis Friesland hat sich wahrend
des gleichen Zeitraumes kaum verandert (-0,47 %). Fur das Jahr 2021 liegen keine Bevolke-
rungszahlen vor, da der urspringlich flr 2021 vorgesehene Zensus aufgrund der COVID-19-
Pandemie auf 2022 verschoben wurde.

In den vergangenen Jahren hat sich ebenso die Bevdlkerungsstruktur in der Stadt Schortens
gewandelt, sodass anhand der statistischen Daten der voranschreitende demographische
Wandel deutlich wird (siehe Abbildung 1). Insbesondere die Anteile der altesten Bevoélkerungs-
gruppe hat zugenommen (65 Jahre und alter: +66,9 % in Bezug auf das Ausgangsjahr 2000).
In den Altersgruppen der 0- bis 15-Jahrigen sowie der 15- bis 60-Jahrigen sind hingegen Ab-

nahmen von -23,6 % bis -13,3 % in Bezug auf das Ausgangsjahr 2000 zu verzeichnen.

Bevdlkerungsentwicklung Stadt Schortens von 2000 bis 2024
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2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024
m 85 Jahre und &lter| 3.324 | 3.510 | 3.710 | 3.925 | 4.122 | 4.333 | 4.538 | 4.700 | 4.820 | 4.882 | 4.894 | 4.947 | 5.023 | 5.127 | 5.224 | 5.266 | 5.302 | 5.372| 5.386 | 5.391 | 5.375 | 5.409 | 5.416 | 5.548
60 - 65 Jahrige 1.781)1.836 | 1.777 | 1.709 | 1.659 | 1.516 | 1.407 | 1.379 | 1.387 | 1.420 | 1.466 | 1.417 | 1.411 | 1.321 | 1.290 | 1.239 1.296 | 1.296 | 1.347 | 1.405| 1.506 | 1.702 | 1.770 | 1.813
m15 - 60 Jahrige 1228|1213 /12.0912.01|11.95|11.88 | 11.87 |11.83 | 11.69|11.48 1138|1118 1110 1112 11.06 | 11.24 11.24 1115 10.96|10.89|10.81 | 10.77 | 10.78 | 10.64
0 - 15 Jahrige 3.914 | 3.804 | 3.738 | 3.684 | 3.606 | 3.454 | 3.316 | 3.259 | 3.145 | 3.013 | 2.940 | 2.795 | 2.698 | 2.615 | 2.549 | 2,574 | 2.577 | 2.631 | 2,632 | 2.694 | 2.788 | 2.899 | 2.963 | 2.991

Abbildung 1: Bevélkerungsentwicklung Stadt Schortens von 2000 bis 2024
Quelle: Eigene Darstellung nach LSN-Online 2022, Tabellen Z100110G und Z100002G
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Bevodlkerungsvorausberechnung von 2022 bis 2032 (LSN)

Da flr den Ortsteil Accum seitens des LSN keine Bevolkerungsvorausberechnung vorliegt,
wird auf die Entwicklung im gesamten Stadtgebiet Bezug genommen. Die getroffenen Annah-
men beziehen sich auf den Bevodlkerungsstand vom 31.12.2022 und stellen daher eine aktuelle

Berechnungsgrundlage dar.

Grundsatzlich wird von einer leichten Zunahme der Bevdlkerungszahl bis 2027 von +1,68 %
bzw. bis 2032 von +3,37 % ausgegangen. Eine dhnliche Entwicklung lasst sich fur den Land-
kreis Friesland (2027: +1,78 % und 2032: +3,56 %) feststellen. Flr das Land Niedersachsen
fallt die Entwicklung positiver aus (2027: +2,30 % und 2032: +4,60 %). Dabei wird weiterhin

von einer sich andernden Bevolkerungsstruktur ausgegangen (siehe Abbildung 2).

Bevolkerungsprognose fiir die Stadt Schortens bis 2032
100% -
=2 90% -
2
£
o 80% -
>
[«4]
2
E 70% -
()
<]
(O]
5 60% -
o
[
©
9 50% -
o
2
2 40% -
[=
2
£ 30% -
0
>
@
= 20% +— —————— ————— —
3
£ 10% -
<
0% . " .
Basis Vorausschatzung Vorausschatzung
31.12.2022 31.12.2027 31.12.2032
® Mindestens 65-Jahrige 5.488 5.967 6.728
m 45- bis 65-Jahrige 6.134 5.668 5.043
m 25- bis 45-Jahrige 4474 4.766 4.767
15- bis 25-Jahrige 1.785 1.554 1.661
m 5- bis 15-Jahrige 1.966 2.179 2.285
0- bis 5-Jahrige 950 1.013 1.013

Abbildung 2: Kleinrdumige Bevélkerungsvorausberechnung fiir die Stadt Schortens
Quelle: Eigene Darstellung nach Landesamt fur Statistik Niedersachsen (LSN) 2023, Kleinrdumige
Bevodlkerungsvorausberechnung fur die Jahre 2027 und 2032



Stadt Schortens | Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord* 8

Bis zum Jahr 2032 ereignen sich laut Vorausberechnung des LSN die grof3ten Veranderungen
in den Altersgruppen der 5- bis 15-Jahrigen, der 15- bis 25-Jahrigen, der 45- bis 65-Jahrigen
und der mindestens 65-Jahrigen. Fir die Gruppe der 15- bis 25-Jahrigen ist demnach bis zum
Jahr 2027 eine Abnahme von -12,94 % und bis zum Jahr 2032 von -6,95 % zu erwarten. Fur
die Altersgruppe der 45- bis 65-Jahrigen ist eine Abnahme von -7,60 % bis zum Jahr 2027 und
bis zum Jahr 2032 von -17,79 % zu erwarten. Hingegen zunehmen sollen die Altersgruppen
der 5- bis 15-Jahrigen (bis zum Jahr 2025 mit +10,83 % bzw. bis zum Jahr 2032 um +16,23 %),
die Altersgruppen der 25- bis 45-Jahrigen (bis zum Jahr 2025 mit + 6,53 % bzw. bis zum Jahr
2032 um 6,55 %) und die Altersgruppe der mindestens 65-Jahrigen (bis zum Jahr 2027 um
+8,73 % und bis zum Jahr 2032 um 22,59 %). Die angegebenen Veranderungen innerhalb der
Altersgruppe beziehen sich jeweils auf das Ausgangsjahr 2022.

Als Fazit 1asst sich formulieren, dass es eine Zunahme der Bevolkerung in der Altersgruppe in
der Familiengrindungsphase einschlieRlich Kindern geben wird und daflr entsprechender
Wohnraum zur Verfugung stehen sollte. Ebenso kann auch fur die altere Bevolkerungsgruppe

in einem Neubaugebiet Bauland flr adaquate Wohnformen vorgehalten werden.

Wohnraumversorgungskonzept Stadt Schortens

Das Wohnraumversorgungskonzept fir die Stadt Schortens aus dem Jahr 2023 enthalt u.a.
Handlungsempfehlungen fir das weitere Vorgehen flir das ,Bauland fir individuellen Woh-
nungsbau“. Die benannten Aspekte werden im Folgenden aufgeflihrt (vgl. Wohnraumversor-
gungskonzept S. 41f.):

- Konstant ein moderates Angebot an Bauland fiir individuellen Wohnungsbau verfiigbar
zu machen / halten.

- Das Baulandangebot hinsichtlich Gré3e / Lage auch an die Bedlirfnisse é&lterer Haus-
halte angepasst werden (z. B. kleinere Grundstticke fiir Bungalows).

- Gebiete identifiziert werden, in denen eine Nachverdichtung sinnvoll und funktionsge-
recht ist. Diese Nachverdichtungspotenziale sollten erfasst und hinsichtlich der Ent-
wicklungspotentiale lberpriift werden, ggf. ist eine Anpassung der Bauleitplanung er-
forderlich (zur Mobilisierung der Potenziale bzw. zur Vermeidung von Nachbarschafts-
konflikten).

Vor dem Hintergrund der ersten Handlungsempfehlung mdchte die Stadt Schortens dem vor-
herrschenden Bedarf an neuen Wohnbaugrundstlicken, mit dem hier in Rede stehenden ge-

planten Baugebiet begegnen.
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1.3 Lage und Anbindung

Die Stadt Schortens gehort zum Landkreis Friesland. Das Plangebiet liegt im Ortsteil Accum,

im Nordosten des Stadtgebietes und ca. 9 km entfernt vom Kernort Schortens. Der Ortsteil

Abbildung 3: Lage in der Stadt Schortens- ohne MaRstab
Quelle: Verandert nach LGLN 2020

Das Plangebiet liegt in Accum am nordéstlichen Siedlungsrand und grenzt im Stiden sowie im
Westen an bestehende Wohnsiedlungen an. Es wird eine Grinlandflache Uberplant, die im
Norden von dem Gewasser Il. Ordnung Nr. 87/32 begrenzt wird.

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt tUber den Wiesenweg, der wiederum Uber die
Stralde ,An der Mlhle® auf die Wilhelmshavener Stral’e (Landesstrale L 814) aufmiindet.

Abbildung 4: Luftbild B-Plan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ — ohne MaRstab
Quelle: Verandert nach LGLN 2021
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1.4 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ wird westlich durch
das Baugebiet ,Marschweg- Ost* und im Stden durch die Baugebiete ,Wiesenweg“ sowie
»,Goethestralle“ begrenzt (siehe Abbildung ). Im Norden liegt der Geltungsbereich unmittelbar
am Gewasser Il. O. Das Gebiet hat eine Grofde von ca. 2,7 ha und umfasst das Flurstiick 181

und 180/1 der Flur 1 der Gemarkung Accum.

MaRstab

bbildung 5: Geltungsbereich B-Plan Nr. 152 ,,Wiesenweg- Nord“ — ohne
Quelle: Verandert nach LGLN 2022
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1.5 Verfahrenswahl- Bauleitplanverfahren gem. §13b BauGB — Erganzendes
Verfahren gem. § 214 Abs. 4 BauGB

Die Stadt Schortens hatte sich dazu entschlossen, den Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg-
Nord“ gemaf § 13b BauGB aufzustellen und damit ein Planungsinstrument anzuwenden, wel-
ches das BauGB mit der Anderung vom 14.06.2021 fiir einen begrenzten Zeitraum wieder
eingefiihrt hatte. Mit dem Aufstellungsbeschluss vom 24.05.2022 hat die Stadt Schortens das

Verfahren auf Grundlage der zu dem Zeitpunkt gtiltigen Fassung des BauGB eingeleitet.

Bedingung fir die Anwendung des § 13b BauGB und die damit verbundene Einbeziehung von
AuRenbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren war die Beschrankung auf eine zulas-
sige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) von insgesamt
weniger als 10.000 m2. Um den Nachweis der Anwendbarkeit des § 13b BauGB zu erbringen,
wurde die im Entwurf des Bebauungsplanes flir das Plangebiet festgesetzte Grundflachenzahl
von 0,3 mit der sich aus der Planung ergebenden Nettobaulandflache (Flache des Allgemeinen
Wohngebietes (nicht enthalten sind private Flachen zum Anpflanzen und Flachen fir die Was-
serwirtschaft) von 18.125 m? multipliziert. Es ergab sich ein Wert von 5.437,5 m? als maf3geb-
liche Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO. Hierbei handelt es sich nach BauNVO

um den Anteil der Grundstlicke, der von baulichen Anlagen tberdeckt werden darf.

Das beschleunigte Verfahren im Sinne des § 13b BauGB war weiterhin nur anwendbar flr
Bebauungsplane, welche eine Wohnnutzung vorbereiten und sich unmittelbar an im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile anschlieen. Diese MalRgaben wurden mit der Planung eingehal-
ten. Das Plangebiet befindet sich dabei in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil, da die
Flache groRtenteils von Wohnbebauung umgeben ist.

Zudem ergab sich aufgrund der geplanten Nutzung keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Um-
weltvertraglichkeitsprufung.

Die Stadt Schortens hat das Verfahren zur Aufstellung des hier in Rede stehenden Bebau-
ungsplanes ordnungsgemal durchgefihrt und es erfolgte durch den Rat der Stadt der Sat-

zungsbeschluss des Bauleitplanes am 04.07.2023.

Mit dem Urteil des EuGh vom 18.07.2023 wurde das beschleunigte Verfahren allerdings flr
rechtswidrig erklart. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts widersprach ein sol-
ches Verfahren dem Europaischen Unionsrecht, welches im Artikel 3 Abs. 1i. V. m. Abs. 5
SUP-RL eine Umweltprifung fir solche Plane fordert, die voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen haben. Indem das Baugesetzbuch gemal § 13b jedoch diese Umweltprifung
nicht gefordert hat, kommt es nach Auffassung des Gerichts zu einer typisierenden Betrach-
tungsweise und einer pauschalen Aussage, wonach die Umweltbelange nicht ausreichend be-

rucksichtigt werden.
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Der Abschluss des hier in Rede stehenden Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes
war demnach nicht im beschleunigten Verfahren moglich. Erst mit der Einfuhrung des § 215a
BauGB wurde den Kommunen eine Handhabe gegeben, begonnene Planverfahren ordnungs-
gemal zu Ende zu flihren oder durch ein erganzendes Verfahren gem. § 214 Abs. 4 BauGB
zur Rechtskraft zu bringen.

Die Stadt Schortens flhrt das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes als zweistufi-
ges Verfahren weiter. Die durchgefiihrten Beteiligungen werden als friihzeitige Beteiligungs-
verfahren in der Planung berucksichtigt. Es erfolgt die Erstellung eines Umweltberichts und es

wird eine Kompensation des Eingriffs vorgenommen.

1.6 Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und Abwagung

Im urspriinglichen Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg-Nord*
der Stadt Schortens im Ortsteil Accum wurde die Offentlichkeit durch Bekanntmachung vom
09.07.2022 Uber die Auslegung und Mdéglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme unterrichtet.
Die Beteiligung der Offentlichkeit hat in Form einer éffentlichen Auslegung der Planunterlagen
in dem Zeitraum vom 18.07.2022 bis einschlieRlich 17.08.2022 gemal § 3 Abs. 2 BauGB i V.
m. § 13b BauGB im Rathaus der Stadt Schortens stattgefunden. Wahrend dieses Zeitraumes
ist 1 private Stellungnahme abgegeben worden.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom 12.07.2022 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemafR § 4 Abs. 2
BauGB i V. m. § 13b BauGB bis zum 17.08.2022 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind

10 Stellungnahmen eingegangen.

Ergebnis der Offentlichkeitsbeteiliqgung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Anlieger 1: Einwande zum Oberflachenentwasserungskonzept

e Fehlende Berticksichtigung aller Zufliisse zum Grabensystem im Plangebiet: Erneute
Bestandserfassung nach diesem Hinweis und Umstellung des Entwasserungssystems
im Plangebiet mit Anschluss aller vorgefundenen Leitungen;

e Verfiillung eines Grabens und FlieRrichtungen der vorhandenen Graben werden in
Frage gestellt: Grabenverfillung ist in dem Entwasserungssystem bertcksichtigt und
FlieRrichtungen anhand der topographischen Vermessung nachgewiesen;

Die Einwénde wurden beachtet und fiihrten zu einer Uberarbeitung des Oberfldchenent-

wésserungskonzeptes dahingehend, dass der slidliche Graben verrohrt wird und daran
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alle Leitungen angeschlossen werden, auch Leitungen aus dem Bestandsgebiet. Die An-
derung des Oberfldchenentwésserungskonzeptes zog auch Anderungen der Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes nach sich.

Anlieger 1: Einwande zum Artenschutz
o Fehlende ausfilhrliche Bestandserfassung von Voégeln, Fledermausen, Amphibien:
gem. dem beschleunigten Verfahren erfolgte Biotopkartierung mit anschlieRender Po-
tenzialabschatzung der Arten. Eine Verletzung gem. § 44 und 45 BNatSchG ist nicht
Zu erwarten;
e Forderung nach Ausgleichsmalnahmen: Erfordernis besteht nicht fir Verfahren gem.
§ 13b BauGB

Eine Planédnderung erfolgte nicht.

Anlieger 1: Einwande zu Festsetzungen des Bebauungsplanes
e Fehlender FuBweg entlang der Planstral3e: keine Durchgangsstral3e, Verkehrsberuhi-
gung durch Fahrbahnverschwenkungen, Baume usw.
e Fehlender Spielplatz: gesetzlich nicht erforderlich; Verweis auf bestehenden Spielplatz
und Spielflache auf den Grundstiicken; ohne Vernetzung der Baugebiete untereinan-
der fUhrte ein Spielplatz im Plangebiet nicht zu einer verbesserten Situation;

Eine Planénderung erfolgte nicht.

Anlieger 1: Einwande zur Offentlichkeitsbeteiligung
¢ Mangelnde Beteiligung der Anlieger: gesetzlich erforderliche Beteiligung unter Einhal-
tung der Fristen wurde gewahrleistet, Transparenz und Einsichtnahme in Planung ge-
geben,;

Eine Planédnderung erfolgte nicht.

Ergebnis der Behordenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

e Sielacht Ristringen: Hinweis auf Gewasserraumstreifen von 10 m zur Glarumer Leide

Der Hinweis findet Berticksichtigung.

e EWE Netz GmbH: Verweis auf Netzbestand und mégliche Erweiterungsoptionen;
Die Hinweise werden beachtet und im Rahmen der ErschlieBungsplanung beriicksich-

tigt.

o OOWV: Hinweise auf Leitungsbestand, Versorgungssicherheit, Léschwasserversor-

gung;
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Die Hinweise werden beachtet und im Rahmen der ErschlieSBungsplanung berticksich-

tigt.

e Niedersachsisches Landesamt fir Denkmalpflege: Fundstellen sind nicht bekannt; Hin-
weis auf Meldepflicht ist bereits Bestandteil der Planunterlagen;

Der Hinweis wird beachtet.

e Deutsche Telekom: Hinweise zur Ausfihrungsplanung;

Die Mitteilungen werden beachtet.

e Landkreis Friesland:

Untere Wasserbehdrde: gibt Hinweise zum erforderlichen Genehmigungsverfahren fur
die Wasserbaulichen Mallnahmen; Hinweis auf nétigen geotechnischen Bericht; Ver-
weis auf 10 m breiten Raumstreifen an der Glarumer Leide; Anmerkung zum geringen
Abstand der Baugrenze zur Bdschungsoberkante der randlichen, aufzureinigenden
Graben; Erganzung der Begrindung um Inhalte zu den Bestandsgewassern;

Die Anregungen werden beachtet. Der vorliegende geotechnische Bericht wird Be-
standteil der Begriindung. Der Abstand der Baugrenze zu den Béschungsoberkanten

wird auf 5 m vergré3ert. Die Begriindung wird um die Inhalte ergénzt.

Untere Abfallbehdrde: Anschlusszwang an 6ffentliche Abfallentsorgung; Hinweise zur
Gestaltung des Wendekreises;

Die Hinweise werden beachtet.

Die dargelegte Abwagung zu den genannten Belangen fiihrte zu einer Uberarbeitung des Bau-
leitplanes und zur Anpassung wesentlicher Planinhalte, so dass gemaR § 4a Abs. 3 BauGB

eine erneute Auslegung und Beteiligung der Behorden erfolgte.

Die erneute Beteiligung der Offentlichkeit hat in Form einer dffentlichen Auslegung der Plan-
unterlagen in dem Zeitraum vom 20.03.2023 bis einschlief3lich 21.04.2022 gemal § 4a Abs. 3
BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 13b BauGB im Rathaus der Stadt Schortens stattge-

funden. Es ist 1 Stellungnahme eingegangen.

Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom 13.03.2023 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemalR § 4a Abs. 3
BauGBiV. m. §4 Abs. 2 BauGB und § 13b BauGB bis zum 21.04.2023 abzugeben. In diesem

Zusammenhang sind 7 Stellungnahmen eingegangen.




Stadt Schortens | Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord* 15

Ergebnis der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGBi. V. m. § 3 Abs.
2 BauGB

Anlieger 1: erneute Einwande zum Oberflachenentwasserungskonzept
e Fehlende Unterrichtung der Anlieger: Planunterlagen werden im Verfahren veréffent-
licht;
o Zustandigkeit flr aufgefundenen Kanalschacht: Regelung erfolgt durch Investor und
Stadt
e Forderung nach Raumstreifen flir Grenzgraben: Verantwortung liegt bei Anliegern;
e Eingabe zu Eingriffen in den Naturhaushalt: gewahltes Verfahren lie3 diese zu;

Eine Planénderung erfolgte nicht.

Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gem. § 4a Abs. 3 BauGBi.V. m. § 4 Abs. 2 BauGB

e Landkreis Friesland:

Untere Wasserbehdrde: gibt Hinweise zum erforderlichen Genehmigungsverfahren
und unterstitzt die Mallnahmen zum Gewasserausbau;

Die Anregungen werden beachtet. Der wasserrechtliche Genehmigungsantrag
wurde gestellt. Eine Genehmigung liegt seit Juni 2025 vor.

Die Hinweise werden beachtet.

Das Planverfahren wurde nun mit einer erneuten Beteiligung der Offentlichkeit und der Behor-
den und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange fortgefihrt. Bei diesem Entwurf war der Um-

weltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung Bestandteil der Planunterlagen.

Im Verfahren zur Heilung der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg-Nord*
der Stadt Schortens im Ortsteil Accum wurde die Offentlichkeit durch Bekanntmachung vom
08.12.2025 uber die Auslegung und Mdglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme unterrichtet.
Die erneute Beteiligung der Offentlichkeit hat in Form einer Verdffentlichung auf der Home-
page der Stadt Schortens sowie der 6ffentlichen Auslegung der Planunterlagen in dem Zeit-
raum vom 15.12.2025 bis einschlieRlich 16.01.2026 gemaf § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der
Stadt Schortens stattgefunden. Wahrend dieses Zeitraumes ist keine private Stellungnahme

abgegeben worden.

Die Behérden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-

den mit Schreiben vom 10.12.2025 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemafR § 4 Abs. 2
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BauGB bis zum 16.01.2026 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind 21 Stellungnahmen

eingegangen.

Ergebnis der Behordenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sielacht Ristringen: Hinweis auf Freihaltung des Gewasserraumstreifen von 10 m zur
Glarumer Leide und auf Einleitungsbedingungen in das Gewasser;

Die Hinweise finden Berticksichtigung. Die Lage des Drosselbauwerks wird angepasst.

EWE Netz GmbH: Verweis auf Netzbestand und die mdgliche Unterbringung weiterer
Trafostationen;
Die Hinweise werden beachtet und im Rahmen der ErschlieBungsplanung beriicksich-

tigt.

LBEG: Ausfuhrungen zum Schutzgut Boden, zu potenziell sulfatsaurem Boden und zur
Vermeidung und Minderung von Bodenbeeintrachtigungen;

Die Hinweise werden beachtet und in den Planungen berticksichtigt.

OOWV: Hinweise auf Zustandigkeit des OOWYV, Leitungsbestand, Versorgungssicher-
heit, Abwasserbeseitigung und Léschwasserversorgung;
Die Hinweise werden beachtet und im Rahmen der ErschlieBungsplanung beriicksich-

tigt.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen: Bestatigung, dass keine Geruchsbelastungen
zu erwarten sind;

Der Hinweis wird beachtet.

Niedersachsisches Landesamt fur Denkmalpflege: Fundstellen sind nicht bekannt; Hin-
weis auf Meldepflicht ist in den Planunterlagen anzupassen;

Der Hinweis wird beachtet.

Landkreis Friesland: Hinweise zum RROP und zum Hochwasserschutz; werden zur
Kenntnis genommen; Anderungen werden nicht vorgenommen, da Abwégung bereits
auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung durch Darstellung des Plangebietes

als Wohnbaufldache erfolgte.

Hinweis der UNB auf nétige Anpassung der Bilanzierung in Bezug auf mdgliche Ver-
siegelung im Raumstreifen; Der Hinweis wird beachtet und die Bilanzierung entspre-

chend angepasst mit dem Ergebnis eines minimal hbheren Kompensationsbedarfes.
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Hinweise zur Anpassung der Pflanzliste sowie Anregung, Aussagen zur Beleuchtung
und Artenschutz in die Planung einzustellen;

Die Begriindung und der Umweltbericht werden um die Inhalte ergénzt. Ein Hinweis
auf MaBnahmen zum Umwelt- und Artenschutz wird in den Bebauungsplan redaktionell

aufgenommen.

Fachbereich Umwelt- Abfallbehérde: Hinweise zu Altlasten und vorsorgendem Boden-
schutz sind anzupassen;
Der Hinweis wird beachtet und durch redaktionelle Anderung der Hinweise berticksich-

tigt.

Untere Abfallbehdrde: Anschlusszwang an offentliche Abfallentsorgung; Hinweise zur
Gestaltung des Wendekreises;

Die Hinweise werden beachtet.

Der Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebaudemanagement - Klimaschutz und
-anpassung: Hinweise zur Klimaanpassung und Beleuchtung

Die Hinweise werden beachtet und in dem Umweltbericht als Minimierungsmaf3nah-
men beschrieben; Ein Hinweis auf insektenfreundliche Beleuchtung erfolgt in den Plan-

unterlagen.

Die dargelegte Abwagung zu den genannten Belangen flhrte nicht zu einer Anderung von
wesentlichen Inhalten des Bebauungsplans. Die redaktionellen Anderungen wurden zum Sat-

zungsbeschluss vorgenommen.

2 Planungsvorgaben

2.1 Raumordnung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen.

Es wird an dieser Stelle auf das am 29.01.2021 in Kraft getretene Regionale Raumordnungs-
programm 2021 des Landkreises Friesland eingegangen. Dieses bildet die aktuellen bzw. zu-
kiinftigen Anforderungen flir die Region ab. Dabei ist zu beachten, dass die dargestellten Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete nicht parzellenscharf abgebildet werden.

Far den Ortsteil Accum sind unterschiedliche zeichnerische Darstellungen im RROP aus dem
Jahr 2021 enthalten. In der folgenden Abbildung ist der Standort des Plangebietes und der

Ortsteil Accum rot markiert. Die Stadt Schortens ist als Grundzentrum verortet.
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Abbildung 6: Auszug aus dem RROP LK Friesland (Stand: Genehmigung 2021) — ohne MaRBstab
Quelle: Verandert nach Landkreis Friesland 2021

Der Landkreis Friesland hat in Beikarten zum RROP ,Zentrale Siedlungsgebiete® und ,Stand-
orte fur die Sicherung und Entwicklung von Wohnstatten® festgelegt. Standorte mit Sicherungs-
funktion werden lediglich den Ortsteilen Grafschaft und Sillenstede zugeordnet. Dem Ort Ac-
cum werden im RROP keine besonderen Aufgaben zugedacht. Er ist zwar als besiedeltes
Gebiet dargestellt mit angrenzenden Flachen fir die Landwirtschaft, aber ohne Darstellung als
Vorbehalts- oder Vorranggebiet. Die Stadt Schortens mdchte dennoch an der Siedlungsab-
rundung festhalten, die sie im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt bis an das
Gewasser ,Glarumer Leide® dargestellt hat. Der dringende Bedarf an Wohnbauflachen kann
im Stadtgebiet und in den beschriebenen Ortsteilen als Innenentwicklungsprojekte derzeit
nicht gedeckt werden, so dass jetzt die Umsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung in Ac-
cum weiterverfolgt werden soll. Die Flachen sind kurzfristig fir eine Bauland- Entwicklung ver-
flgbar und eine sinnvolle ackerbauliche Nutzung ist durch die umgebenden Siedlungsgebiete
und die naturliche Begrenzung durch das Gewasser Il. Ordnung nicht mehr gegeben.

Das RROP gesteht den Ortsteilen auch die Moglichkeit einer Eigenentwicklung zu. Ein weite-
rer Aspekt ist gemaR RROP eine vorhandene Anbindung an das OPNV- Netz. Die Linie 219
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des Verkehrsverbundes Ems- Jade verkehrt regelmaRig von Jever tber Schortens und Accum
nach Wilhelmshaven und umgekehrt.

Mit einer Flache von ca. 2,7 ha handelt es sich darlber hinaus um ein kleines Gebiet, welches
zukunftig der Wohnnutzung dienen soll. Das Vorbehaltsgebiet ,Landwirtschaft® erstreckt sich
Uber einen Grolf3teil der Flache der Stadt Schortens. Daher wird es seitens der Stadt als ange-
messen erachtet, wenn die hier in Rede stehende Flache zukiinftig aus der landwirtschaftli-
chen Nutzung genommen wird und anstelle dessen den Bedarf an Wohnbauflache fur die Be-
volkerung vor Ort bedient.

Der Ortsteil Accum und auch das Plangebiet sind in der Beikarte ,Biotopverbund® nicht darge-
stellt, so dass der Ortslage keine besondere Funktion in naturrdumlicher Hinsicht beigemessen
wird. Eine weitere geringfugige Ausweitung des Siedlungsgebietes wird daher aus natur-
schutzfachlicher Sicht fur vertraglich gehalten. Hinzu kommt, dass das Plangebiet tber die im
RROP als Strale von regionaler Bedeutung dargestellte L 814 und die aufmindende Stral3e
An der Muhle und in Folge den Wiesenweg erschlossen werden kann.

Das Plangebiet befindet sich im unmittelbaren Randbereich des Vorranggebietes Trinkwas-
sergewinnung. Die geplante Entwicklung einer Wohnsiedlung widerspricht diesem Ziel nicht
grundsatzlich. Dartiber hinaus ist das RROP nicht als parzellenscharf dargestellt anzusehen.
Somit entspricht die geplante Nutzung zwar nicht den Darstellungen im RROP, aber aus Sicht

der Stadt Schortens besteht kein eklatanter Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung.

2.2 Flachennutzungsplan

Nach § 8 (2) BauGB sind Bebauungsplane grundsatzlich aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickeln. Im rechtwirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Schortens ist das Plangebiet
als geplante Wohnbauflache dargestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes entspricht der
Darstellung, so dass der Bebauungsplan als aus dem Flachennutzungsplan entwickelt gilt.

Bei der Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Schortens wurde flr die neu
dargestellten Wohnbauflachen zusatzlich die Vorgabe gemacht, dass im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung eine landschaftsgerechte Gestaltung dieser Baugebiete vorzusehen ist.
Dem wird im Bebauungsplan unter anderem durch die Gestaltung eines breiten Grunstreifens
zwischen dem Gewasser Il. O. 87/38 und dem Baugebiet entsprochen. In diese Grinflache

wird auRerdem die erforderliche Regenruckhaltung einbezogen.




Stadt Schortens | Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord* 20

) TS "'
} ' Rl D
4\ / % ‘l ‘=
é_\\' " W [;
\ -
- o
™ o
.a = DC}_F ﬂ ﬁ = i
W4 oO] "ot 4 © £
2 A 50 Wik D
<&
=S ;]HD 20 101 P Tale () :
) [ ;
= (E3 & W &
L] < -
i o
0 =) Q o
7 ja ; 8l %
BBl - B, AR 2
D:l = M D ___._, : Lo e
: o cu
D & L 2

Wi 4
S D Rt | /
Abbildung 7: Auszug aus dem aktuellen Flachennutzungsplan Stadt Schortens — ohne MaRstab
Quelle: Stadt Schortens 2010

3 Stadtebauliches Konzept

Das geplante Wohnbaugebiet grenzt éstlich an das bestehende Wohngebiet am Marschweg
an. Zwischen den beiden Baugebieten erstreckt sich eine breite Griinzone, so dass das hier
in Rede stehende Wohngebiet im Westen bereits eingegriint ist. Die nach Norden in Richtung
des Gewassers Il. O. geplante Grinflache tGbernimmt die Funktion eines Raumstreifens und
auch der landschaftsgerechten Eingrinung des Baugebietes zur freien Landschaft. Dieser
Grunstreifen findet sich ebenso in den westlich angrenzenden Baugebieten und hierlber findet
neben der Biotopvernetzung auch eine fulllaufige Anbindung der bestehenden und des ge-
planten Baugebietes statt. Eine verkehrliche Anbindung und Vernetzung der beschriebenen
Baugebiete ins Plangebiet und untereinander ist nicht gegeben. Vielmehr wurde im Bebau-
ungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sillenstede im Jahr 1967 der Wiesenweg ausgehend von der
Landesstral3e als Haupterschliefung mit seitlichen StichstralRen geplant, die jedoch keine An-
bindung weiterer seitlich gelegener Flachen vorsahen. Im Norden in Richtung Gewasser wurde

der Wiesenweg allerdings so festgesetzt, dass er bis an den Geltungsbereich heran 6ffentliche
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Verkehrsflachen vorsieht und dadurch eine Verlangerung des Wiesenweges zur ErschlieRung
weiterer Bauflachen vorbereitet.

Das Plangebiet wird folglich an den Wiesenweg angebunden. Da bei Aufstellung des Bebau-
ungsplanes S 10 ,Goethestrale” keine Anbindung zukunftiger Flachen in Richtung Norden
vorgesehen worden ist, kann das Plangebiet ausschlieRlich Gber den Wiesenweg erschlossen
werden.

Die Planstral3e im hier in Rede stehenden Plangebiet mindet daher in einer Wendeanlage.
Ein Groliteil der geplanten Baugrundstlicke wird Uber die Planstralle unmittelbar erschlossen.
Erganzt wird dieses Erschlielungssystem um 4 m breite Stichstraf3en, die Hinterliegergrund-
stiicke anbinden. Die Planung sieht die Schaffung von locker bebauten Grundstiicken fiir den
Bau von Ein- und Zweifamilienhdusern vor. Damit wird der Lage am Ortsrand Rechnung ge-

tragen und der Nachfrage der zukiinftigen Bauherren entsprochen.

Die Grundstiicke werden voraussichtliche GrofRen zwischen etwa 616 m? und 940 m? haben.

i

Quelle: Auszig aus den Geohasiseaten der Niedersichsischen @
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Abbildung 8: Stadtebauliches Konzept B-Plan Nr. 152 ,,Wiesenweg- Nord“— ohne Maf3stab
Quelle: Verandert nach LGLN 2023
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4 Stadtebauliche Daten

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtflache von ca. 2,66 ha. In der folgenden Auflistung
sind die einzelnen Flachenanteile der unterschiedlichen Nutzungen zusammengefasst (Fla-

chengréRen zeichnerisch ermittelt und gerundet):

Flachenbezeichnung GroRe [m?]
Allgemeines Wohngebiet (WA) mit GRZ = 0,3 19.219
Davon: Flache zum Anpflanzen (p) 994
Offentliche StraRenverkehrsflache/ Parken 2.476
Flache flir MalRnahmen (6) 2.359
Regenrickhaltung (p) 1.258
Private Wasserflachen (p) 821
Offentliche Wasserflache (6) 478
Gesamter Geltungsbereich 26.611

5 Belange des Umweltschutzes

5.1 Natur und Landschaft

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ erfolgte zunachst im be-
schleunigten Verfahren gemall §13b BauGB. Neben einer maximalen Grundflache von
10.000 m? waren hierbei auch die Voraussetzungen des § 13a BauGB (Abs. 1 Satz 4) zu er-
fullen, wonach fiir die beabsichtigte ErschlieBung eines Wohngebietes mit einer maximalen
Grundflache von 10.000 m? gem. Anlage 1 UVPG keine Umweltvertraglichkeitsprifung erfor-
derlich war. Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Natura 2000-
Gebieten waren nicht zu erwarten und Eingriffe die aufgrund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten waren, galten gem. § 13a Abs. 2 Satz 4 als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulassig (§ 1a Abs. 3 BauGB).

Mit Einleitung des erganzenden Verfahrens wurde die Erarbeitung eines Umweltberichts er-

forderlich. Dieser ist als Teil || Bestandteil dieser Begriindung.
5.1.1 Bestand

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine rd. 2,7 ha gro3e Grinlandflache am
nérdlichen Ortsrand von Accum (Biotoptyp GIF — Sonstiges feuchtes Intensivgrinland). Die
Flache wird aktuell als Weideflache genutzt. Entlang des Plangebiets verlaufen Entwasse-
rungsgraben (FGR — Nahrstoffreicher Graben). Ein weiterer Graben verlauft in Nord-Sid-Rich-

tung im Zentrum des Plangebietes.
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Im sudlichen Abschnitt dieses Grabens befindet sich eine Gehdlzreihe von rd. 40m Lange
(Biotoptyp HFM - Strauch-Baumhecke). Diese besteht aus einer freistehenden Esche (Fraxi-
nus excelsior, mehrstammig, @ 10-15cm) und einer Reihe Weilldorn- (Crataegus monogyna)

und Brombeerstraucher (Rubus fruticosus).

Nach Norden wird die Flache durch den Verlauf der Glarumer Leide (Gewasser Il. Ordnung;

Biotoptyp FGR - Nahrstoffreicher Graben) begrenzt.

iy

5 _m

Abbildung 9: Biotoptypenplan ,,Wiesenweg- Nord“ — ohne MaRstab
Quelle: Verandert nach LGLN 2022

5.1.2 Eingriff

Durch die geplante Bebauung der Flachen gehen die festgestellten Biotope nahezu vollstandig
verloren.
Standorte flr die vorkommende Griinland- und Ruderalvegetation stehen im zukiinftig intensiv

genutzten Siedlungsbereich nur eingeschrankt zur Verfligung.
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Bei den aktuell vorkommenden Tieren handelt es sich um Arten der Siedlungen und halboffe-
nen Kulturlandschaft. Auch wenn sich der Lebensraum deutlich veréandern wird, ist davon aus-
zugehen, dass das locker bebaute Einfamilienhausgebiet weiterhin als Lebensraum flr diese
Arten geeignet ist.

Durch die geplante Versiegelung von rd. 0,8 ha bisher unbebauter Flachen und die zur Er-
schlielung erforderlichen Bodenarbeiten (Umlagerung, Verdichtung etc.) werden wichtige Bo-
denfunktionen beeintrachtigt bzw. gehen vollstandig verloren. Dies hat auch Auswirkungen auf
den Wasserhaushalt, da es hier zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung sowie ei-
nem erhdhten Abfluss von Oberflachenwasser kommen wird.

Die geplante Bebauung erfolgt in ortstypischer Form und orientiert sich am umgebenden Be-
stand. Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes oder von Freizeit- und Erho-
lungsfunktionen sind nicht zu erwarten.

Die Eingriffe werden entsprechend den im Umweltbericht beschriebenen MaRnahmen mini-

miert und ausgeglichen.
5.1.3 MaBnahmen

Die zu erwartenden Eingriffe in den Naturhaushalt werden durch KompensationsmafRnahmen
ausgeglichen. So werden 34.792 Werteinheiten im Kompensationspool Kronsburg in An-
spruch genommen. Hier werden bislang intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen einer Ex-
tensivierung zugefuhrt. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.

Detaillierte Aussagen sind dem Umweltbericht zu entnehmen.
6 Immissionsschutz und Restriktionen

6.1 Landwirtschaftliche Geruchsimmissionen

Im Umfeld des Plangebietes im Ortsteil Accum der Stadt Schortens befinden sich landwirt-
schaftliche Betriebe mit Rinderhaltung. So liegen zwei Betriebe 6stlich des Plangebietes an
der Edoburger Strale und ein weiterer sldlich des Plangebietes an der Wilhelmshavener
Stral3e.

Die Stadt Schortens hat zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 ,Accum/ Edoburger
Stralde” im Jahre 2019 einen immissionstechnischen Bericht zur geruchstechnischen Untersu-
chung der Immissionen’ auf das damalige Plangebiet vorgelegt.

Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.136 lediglich ca. 150 m 6stlich des hier in

Rede stehenden Plangebietes liegt, werden die Ergebnisse Ubertragen. Es wurde seinerzeit

T Immissionstechnischer Bericht Nr. LG13806.2/01 (iber die geruchstechnische Untersuchung im Be-
reich des Bebauungsplanes Nr. 136 ,Accum/ Edoburger Stral3e” in 26419 Schortens, Zech Umweltana-
Iytik, Lingen, 18.02.2019
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fur die drei Betriebe eine Abschatzung der Tierzahlen anhand der vorhandenen Stallgebaude
vorgenommen, die wiederum um 25 % erhdht worden ist. Laut Gutachten wurden damit auch
Erweiterungsabsichten der Betriebe berticksichtigt. Im Ergebnis fuhrten die Ausbreitungsrech-
nungen der Gesamtbelastung der landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen im damaligen
Plangebiet zu Werten von maximal 7 % Uberschreitung der Jahresgeruchsstunden. GemaR
GIRL ist eine relative flachenbezogene Haufigkeit der Geruchsstunden mit 10% der Jahres-
stunden als Richtwert fliir ein Allgemeines Wohngebiet zugrunde zu legen. Dieser Wert wurde
nachweislich eingehalten.

In Richtung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ nimmt die
Belastung auf Werte zwischen 3- 5 % der Jahresstunden ab. Es kann also begrindet davon
ausgegangen werden, dass das Ergebnis auf das jetzige Planverfahren zu Gbertragen ist. Der
in der Geruchsimmissions- Richtlinie angegebene malgebliche Immissionswert fir die Ge-
samtbelastung von 10 % er Jahresstunden wird eingehalten und deutlich unterschritten.

Mit Schreiben vom 15.08.2022 hat die Landwirtschaftskammer bestatigt, dass sich die Ergeb-
nisse auf diesen Bebauungsplan Ubertragen lassen, und macht keine Bedenken gegen die

Planung geltend.
7 ErschlieBung, Ver- und Entsorgung

7.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das zentrale Wasserversorgungsnetz des
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWYV). Der Verband hat lediglich eine ein-
geschrankte Verpflichtung zu einer Bereitstellung von Léschwasser bezogen auf die geltenden
DVGW-Richtlinien (Arbeitsblatt W 405).

In dem Plangebiet muss eine Loschwassermenge von 800 I/min fir mindestens 2 Stunden zur
Verfugung stehen (Durchmesser der Leitung mindestens 100 mm). Die Standorte der einzel-

nen Hydranten bzw. Wasserentnahmestellen sind abzustimmen.

7.2 Abwasserbeseitigung

Der Ortsteil Accum ist an die zentrale Abwasserentsorgung der Stadt Schortens angeschlos-

sen. Der OOWV hat die Zustandigkeit fiir das Abwassernetz der Stadt Gibernommen.

7.3 Energie- Versorgung

Die Elektro- Versorgung erfolgt durch den Anschluss an das ortliche Leitungsnetz. Der Platz-
bedarf fur die Versorgungsleitungen wird im Rahmen der Erschlieungsplanung nach DIN

1998 in der Planstralle vorgesehen.
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Ein Anschluss an das ortliche Gasnetz ist nicht vorgesehen. Die Warmeversorgung hat indivi-

duell durch die Bauherren zu erfolgen.

7.4 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung wird zentral durch die Abfallwirtschaft des Landkreises Friesland durch-
gefuhrt und erfolgt entsprechend den jeweils giltigen Regelungen zur Abfallentsorgung im
Landkreises Friesland. Die Wendeanlage der Planstralle weist einen Durchmesser von 22 m
auf. Ein Nachweis der Schleppkurven zur Befahrbarkeit wird im Rahmen der ErschlieBungs-

planung erbracht.

7.5 Oberflachenentwasserung

Als Planungsgrundlage wurde im Jahre 2020 ein Geotechnischer Bericht von der Baugrund
Ammerland GmbH erstellt, der unter anderem die bodenmechanischen Eigenschaften der
Uberplanten Flache untersucht hat. Der Bericht wird als Anlage 1 Bestandteil dieser Begrun-
dung. Die Beurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass die naturliche Bodenschichtung im Plan-
gebiet keine Versickerung von Oberflachenwasser zulasst. Unterhalb des Mutterbodens steht
eine sperrende Kleischicht an.

Im Zuge der Planung zur Erschlieung eines Baugebietes nérdlich des Wiesenweges in Ac-
cum wurde ein Oberflachenentwasserungskonzept durch das Ingenieurblro IST erarbeitet,
welches als Anlage 2 Bestandteil dieser Begriindung wird.

Hierin wurden alle bestehenden Entwasserungsverhaltnisse erfasst und berlcksichtigt.
Grundsatzlich dient die ,Glarumer Leide” als Gewasser Il. Ordnung der Ableitung des Oberfla-
chenwassers aus dem bestehenden Baugebiet und auch aus der Grinflache, die zu einem

Baugebiet entwickelt werden soll.

Das geplante Entwasserungssystem ist unabhangig von dem bestehenden Entwasserungs-
system.

Uber ein Regenwasserkanalnetz in der PlanstraRe werden die Abfliisse der Grundstiicks- und
Verkehrsflachen gesammelt und in das geplante Regenriickhaltebecken eingeleitet. Von hier
erfolgt eine gedrosselte Einleitung in die Glarumer Leide.

Im Konzept wird eine Bemessung des Riickhaltebeckens vorgenommen und der Nachweis
erbracht, dass eine ausreichende Dimensionierung auf der Flache umzusetzen ist. Fur die
Bemessung des Regenrlickhaltebeckens wurden ein 5-jahriges Regenereignis sowie eine
mittlere Drosselabflussspende von 1,25 I/(s*ha) [Qmax 2,5 l/(s*ha)] angesetzt. Zudem wurden
die Auswirkungen fir ein 10-jahriges Regenereignis geprtft. Der geplante Freibord des Re-
genruckhaltebeckens kann die zusatzlichen Niederschlagsmengen im Falle des Starkregen-

ereignisses aufnehmen.
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Das Ruckhaltebecken wird moglichst naturnah mit unterschiedlichen Bdschungsneigungen
1:1,5 - 1:3 angelegt. Die Einleitung in das nérdliche Verbandsgewasser erfolgt tber ein Dros-
selbauwerk. Das Ruckhaltebecken wird mit einem Dauerstau von 50 cm geplant.

Die westlich und 6stlich des Plangebietes verlaufenden Bestandsgraben werden grundgerei-
nigt und nachprofiliert. Die Gelandeauffullung des Plangebietes erfordert eine Anpassung der
Bdschungen. Diese werden mit einer Neigung von 1:1,5 ausgeflihrt. Die innerhalb der Grin-
flache verlaufenden Grippen und ein untergeordneter Graben dienen ausschlie3lich der Ent-

wasserung des Weidelandes. Sie werden im Zuge der ErschlieBung verfullt.

Urspringlich war angedacht, den am sudlichen Rand des Plangebietes oberhalb der Grund-
stiicke 182/1, 182/2, 182/4 und 180/2 verlaufenden Bestandsgraben zu erhalten. Ein beste-
hender Regenwasserkanal aus dem Wiesenweg endet jedoch mittig, oberhalb des Flurstlicks
180/2. Die Kanalsohle und die Grabensohle weisen hier jedoch einen Héhenunterschied von
50 cm auf, so dass bisher kein geregelter Abfluss méglich war. Eine notwendige Grabenver-
tiefung von 50 cm kommt aufgrund der Dimensionierung des dann entstehenden Grabens
nicht in Betracht. Daher wurde gemeinsam mit der Verwaltung der Stadt Schortens die Pla-
nung dahingehend umgestellt, dass der benannte Graben verrohrt wird. Die Verrohrung be-
ricksichtigt die Hausanschlussleitungen des Grundstiicks 180/2, den bestehenden Regen-
wasserkanal zwischen den Grundstlicken 182/4 und 180/2, sowie den Regenwasserkanal des
Wiesenwegs. Die geplante Verrohrung leitet am Grundstiick 182/1 in den vorhandenen Gra-
ben ein. Es wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zur Sicherung der Leitung festgesetzt.
Zur Aufnahme des Oberflachenwassers der Bestandsgrundstlicke entlang des sudlichen Gel-
tungsbereiches des Plangebietes wird eine 1,50 m breite Entwasserungs- Mulde im Plangebiet
vorgesehen.

Die Verkehrsflachen der umliegenden Wohngebiete liegen bei 1,68 mNN (Wiesenweg) und
1,80 mNN (Goethestralle /Lessingstralie). Das Plangebiet weist eine durchschnittliche Gelan-
dehohe von ca. 1,30 mNN auf. Zur Anpassung an die Bestandsbebauung und zur Gewahr-
leistung der nétigen Uberdeckung von Entwasserungskanalen, ist eine Gelandeauffiillung der

Bauflachen auf i.M. 1,75 mNN vorgesehen.

Redaktioneller Hinweis:

Mit Datum vom 20.06.2025 wurde durch die Untere Wasserbehoérde des Landkreises Friesland
die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis

a) zur Einleitung von Oberflachenwasser in das Gewasser Il. Ordnung Nr. 38 ,Glarumer
Leide".

sowie die wasserrechtliche Genehmigung

b) zur Herstellung eines Regenruckhaltebeckens (RRB),
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c) zur Beseitigung von Gewassern Ill. Ordnung,

d) zum Ausbau der Gewasser lIl. Ordnung in Form einer wesentlichen Anderung,

e) Herstellung von Gewassern Ill. Ordnung in Form von Entwasserungsmulden

f) zum Einbau einer Anlage in Form einer Dammstelle in das Gewasser Ill. Ordnung an der
westlichen Seite

erteilt. Die Genehmigung und Erlaubnis sind mit einigen Inhalts- und Nebenbestimmungen
versehen, die im Zuge der Umsetzung und Unterhaltung der Entwasserungsanlagen berick-
sichtigt werden.

Aufgrund einer vorgenommenen Verringerung der Verkehrsflache (Entfall von Parkplatzfla-
chen) kommt es zu einer geringfugigen Anpassung des Bebauungsplans. Ein entsprechender
Entwasserungsplan mit Berlcksichtigung der Maligaben aus der wasserrechtlichen Genehmi-

gung wird als Anlage 3 zur Begrindung genommen.

7.6 Telekommunikation

Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen wird durch den Sicherstellungsauftrag ge-
maR § 77 i (7) Telekommunikationsgesetz (TKG) gewahrleistet. Die Versorgung kann durch
die Telekom AG oder andere Anbieter erfolgen. Die Telekommunikationsleitungen sollen im

Rahmen der ErschlieBung innerhalb des 6ffentlichen Verkehrsraumes verlegt werden.
8 Inhalt des Bebauungsplanes

Die zulassigen Nutzungen im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 152 ,\Wiesenweg- Nord“ der
Stadt Schortens ergeben sich aus den folgenden Kapiteln und den textlichen sowie zeichneri-
schen Festsetzungen in der Planzeichnung. Zur Herstellung einer stadtebaulichen Ordnung
werden fir das Allgemeine Wohngebiet Festsetzungen zu Art und Mall der baulichen
Nutzung getroffen. In Anlehnung an das 6stlich angrenzende Wohngebiet wird die Grund-
flachenzahl auf den Wert von 0,3 und die Geschossigkeit auf zwei Vollgeschosse begrenzt.
Mit dieser Mal3gabe wird zu einer lockeren Bebauung, die sich in die Umgebung einfugt,

beigetragen und es entstehen grof3e Gartengrundstiicke.

8.1 Art der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ setzt fiir alle dargestellten Bauflachen ein
Allgemeines Wohngebiet fest und bereitet so Flachen fir den Bau von Ein- und Zweifamilien-

wohnh&ausern vor.
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8.2 MaR der baulichen Nutzung und Bauweise

In dem in Rede stehenden Bebauungsplan wird das Maf} der baulichen Nutzung Uber die

Grundflachenzahl von 0,3 und die Hohenlagen der Gebaude bestimmt.

Die Grundflachenzahl von 0,3 gewahrleistet eine flexible Bebauung der Grundstiicke. Sie gibt
den Anteil des Baugrundstlickes an, der von baulichen Anlagen (Wohngebaude und Terras-
sen) uUberdeckt werden darf. Bei der Ermittlung der Grundflachenzahl sind gemaR Baunut-
zungsverordnung ebenfalls Grundflachen von Garagen, Stellplatzen und ihren Zufahrten, so-
wie Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache zu berlcksichti-
gen. Durch diese versiegelten Flachen darf die festgesetzte Grundflachenzahl um bis 50 %

Uberschritten werden.

Es wird im Bebauungsplan die offene Bauweise festgesetzt. Die zu errichtenden baulichen
Anlagen mussen demnach mit einem Grenzabstand gemaf Niedersachsischer Bauordnung

zu den Nachbargrenzen errichtet werden.

Die Erweiterung der Iandlichen Siedlungsflache in Accum hat unter der Mal3gabe zu erfolgen,
dass sich die geplanten Vorhaben in den Siedlungscharakter der umgebenden Bebauung ein-
fugen. Daher wird die Gebaudehdhe sowohl fir geneigte als auch Flach- Dacher tber den
Bezug auf eine maximale ErdgeschossfulRbodenhdhe definiert. Gleichzeitig wird die Errichtung

von maximal 2 Vollgeschossen fir die Gebaude als zulassig gestattet.

8.3 Baugrenzen

Der Uberbaubare Bereich auf den Baugrundstiicken wird durch Baugrenzen festgelegt. Auf-
grund der ErschlieBungssituation Uber lediglich eine Planstralie wird die Parzellierung des All-
gemeinen Wohngebietes so vorgenommen, dass beidseits der Planstrale Baugrundstiicke
entstehen, die unmittelbar Uber diese erschlossen werden. Es ist das Ziel der Stadt Schortens
eine definierte Bauzone angrenzend an die offentlichen Flachen zu schaffen und rickwertig
umfangreiche, von Bebauung freizuhaltende Gartenflachen vorzusehen. Entlang der 6&ffentli-
chen Verkehrsflachen wird ein Abstand der Baugrenzen von 3,0 m festgesetzt. Dort wo die
Bauflachen an bestehende Baugebiete angrenzen oder im Ubergang zur landwirtschaftlichen
Flache wird ein Bereich von 5 m bis zur angepassten Grabenoberkante als nicht bebaubarer
Grundstucksteil festgesetzt. GemalR textlicher Festsetzung sind Garagen und Uberdachte

Stellplatze sowie Nebenanlagen nur in definierten Zonen der Grundstlicke zulassig.

Als Tiefe der Bauteppiche werden Male zwischen ca. 13 und 23 m dargestellt. Diese Bauzone
schafft fir die Bauherren eine ausreichend grof3e Flexibilitat, ohne auf eine gewisse stadte-

bauliche Ordnung im Gesamtplangebiet zu verzichten.
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8.4 StraBenverkehrsflachen

Die StraRenverkehrsflache wird in einer Breite von 7 m ausgehend von der Stralle Wiesenweg
als Offentliche Verkehrsflache festgesetzt. Die Flache miindet in einem Wendehammer mit 20
m Durchmesser zuzlglich eines randlichen Uberhangstreifens von umlaufend 1 m. Die 6ffent-

lichen Stichstral3en weisen eine Breite von 4 m auf.

Bei dem geplanten Wohngebiet handelt es sich um ein in sich abgeschlossenes Quartier.
Durchgangsverkehr ist nicht zu erwarten. Vielmehr besteht die Uberlegung einen gemeinsam
genutzten, moéglichst wenig versiegelten Verkehrsraum zu schaffen, den alle Verkehrsteilneh-
mer gleichermallen nutzen. Durch den Einbau von Baumbeeten und Fahrbahneinengungen
wird es zu einer Verkehrsberuhigung kommen. Angedacht ist die Ausweisung als Tempo 30-
Zone. An geeigneten Stellen ist hier das Parken von KFZ unabhangig von festgelegten Park-
zonen moglich. Auf die Ausweisung von Parkplatzen im 6ffentlichen Raum wird daher verzich-
tet.

8.5 Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Entlang der Glarumer Leide als Gewasser Il. Ordnung wird wie bereits in den westlich gelege-
nen Baugebieten eine Zone flir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft ausgewiesen.

8.6 Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-

pflanzungen

In Ergénzung der vorbeschriebenen Flache wird auf den angrenzenden Grundstlicken eine
Anpflanzflache festgesetzt, die der Ortsrandeingriinung und der Schaffung einer vernetzten

Grunstruktur dient.

8.7 Flachen fuir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Re-

gelung des Wasserabflusses

Als Bestandteil der Gartengrundstiicke wird als jeweilige Begrenzung der Baugrundstiicke dort
eine Flache fir die Wasserwirtschaft festgesetzt, wo bereits im Bestand ein Anliegergraben
vorhanden ist. Es handelt sich hierbei im Westen und Osten des Plangebietes um bestehende
Grabenstrukturen, die generell zur Ableitung des Oberflachenwassers dienen. Gegenuber
dem Bestand wird es allerdings gemaR dem Oberflachenentwasserungskonzept teilweise zur
Ausbildung von neuen Béschungsoberkanten kommen. Die erforderlichen Flachen stehen auf
den Baugrundstiicken auRerhalb des Uberbaubaren Bereiches zur Verfugung. Die Grabenrau-

mung und Unterhaltung obliegen den jeweiligen Anliegern.
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Daruber hinaus wird entlang des stdlichen Geltungsbereiches eine Entwasserungsmulde fest-

gesetzt. Es wird auf Anlage 2 und 3 der Begriindung verwiesen.
9 Textliche Festsetzungen

9.1 Allgemeine Wohngebiete

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO sind zulassig:

e Wohngebaude,

e Die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht storende Handwerksbetriebe,

¢ Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
Gemal § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet die folgenden
Ausnahmen gemal § 4 Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden:

o Betriebe des Beherbergungsgewerbes

e Gartenbaubetriebe

e Tankstellen

Erlauterung:

In dem Bebauungsplan erfolgt die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes, welches
vom Gebietscharakter gemafl Baunutzungsverordnung her vorwiegend dem Wohnen dient.
Neben Wohngebauden werden weitere Nutzungen ausnahmsweise zugelassen.

Es besteht eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstiicken und die Stadt Schortens
mochte Uber die nur ausnahmsweise Zulassigkeit von Nutzungen eine Handhabe zur Lenkung
der Grundstiicksnutzungen erwirken und die Flachen vornehmlich als Wohnbauflachen zur
Verfugung stellen. Die gemal} § 4 Abs. 3 Nr. 1,4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen
werden gemall § 1 Abs.6 BauNVO fur das Plangebiet ausgeschlossen. Diese Betriebe wurden
der geplanten Nutzungsstruktur in dem als Wohngebiet konzipierten Bereich nicht entspre-
chen, insbesondere in Bezug auf Ihre Flachenbedarfe und Emissionen.

Das stadtebauliche Hauptgewicht liegt eindeutig auf der Schaffung von ruhig gelegenen, kos-
tengunstigen Wohnbauflachen, die die Eigenentwicklung der Ortschaft Accum férdern und der
drohenden Abwanderung und Uberalterung der hiesigen Bevdlkerung mit all ihren Auswirkun-

gen begegnen soll.
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9.2 Anzahl der Wohneinheiten

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind je Einzelhaus maximal 2 Wohneinheiten, je

Doppelhaushélfte ist maximal eine Wohneinheit zulassig.

Erlauterung:
In diesem am Ortsrand gelegenen Baugebiet, soll ein lockeres Siedlungsgebiet mit an die Lage
angepasster Gebaudekubatur entstehen. Es erfolgt daher eine Begrenzung der Wohneinhei-

ten je Gebaude.

9.3 MahR der baulichen Nutzung

Die Oberkante des fertigen ErdgeschossfuRbodens (OKFFEG) darf héchstens 0,50 m Uber
der Oberkante der endausgebauten ErschlieBungsstralle gemessen in der Fahrbahnmitte, be-
zogen auf die Mitte der stralRenseitigen Gebaudeseite, liegen. Die Grundlage ist der Decken-
héhenplan der ErschlieBungsplanung.

Bei Gebauden, die mit zwei Seiten an eine 6ffentliche Verkehrsflache grenzen, gilt als stra-

Renseitige Gebaudeseite diejenige, welche am nachsten zum Haupteingang liegt.

Fir die H6he der baulichen Anlagen gelten die in der Planzeichnung festgesetzten Trauf-,
First- und Gebaudehdhen. Bei geneigten Dachern gilt als Traufpunkt der Schnittpunkt des auf-
gehenden Mauerwerkes mit der Dachhaut und als Firsthéhe der héchste Punkt der Dachkon-
struktion. Fir Gebaude mit einem Flachdach gilt als Gebaudehdhe die Oberkante der Dach-

konstruktion. Die festgesetzten Male beziehen sich jeweils auf den Unteren Bezugspunkt.

Erlauterung:

Die Stadt Schortens verfolgt das stadtebauliche Ziel, eine einheitliche Siedlung im Iandlichen
Raum zu schaffen, die sich in erster Linie an dem Bestand orientiert. Ein Aspekt, der zu einer
homogenen Gestaltung beitragt, ist die Hohe baulicher Anlagen. Dabei bildet die Oberkante
FertigfuRboden Erdgeschoss die Bezugshdhe.

Im Plangebiet wird fir Gebaude mit geneigtem Dach die maximale Firsthéhe auf 9,50 m tUber
Oberkante FertigfuRboden Erdgeschoss festgesetzt. Zusammen mit dem Mal} von 4,50 m ma-
ximaler Traufhdhe und einer Zahl von maximal 2 Vollgeschossen soll der traditionellen Bau-
form fur Einfamilienwohnhauser entsprochen werden. Die mégliche Zweigeschossigkeit be-
zieht sich dabei auf eine maximale Ausnutzbarkeit des Dachgeschosses.

Aulerdem werden auch Gebaude mit Flachdachern zugelassen. Hier wird die Gebaudehdhe
bezogen auf den Unteren Bezugspunkt auf das Mal} von 7,00 m begrenzt.

Die Festsetzungen dienen als Gestaltungsrichtlinie und bieten den Bauherren neben vielfalti-
gen Gestaltungsmadglichkeiten auch die Sicherheit, dass keine iberdimensionierten Baukérper

in der Nachbarschaft entstehen.
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9.4 Garagen und Nebenanlagen

Gemal § 23 (5) BauNVO sind Garagen im Sinne des § 12 BauNVO und Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO angrenzend an die 6ffentliche Verkehrsflache und die Flache fir die
Wasserwirtschaft sowie innerhalb der mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegten
Grundstucksflachen nur im Uberbaubaren Teil des Grundstiicks zulassig.

Zuwegungen und Zufahrten sowie Ladestationen flr Fahrzeuge sind von dieser Festsetzung

ausgenommen.

Erlauterung:

In dem kleinen Baugebiet werden grof3ziigig zugeschnittene Grundstlicke entstehen, die tber
umfangreiche Bauteppiche verfigen. Mit dieser Regelung soll u.a. verhindert werden, dass die
im Bebauungsplan rot dargestellten Flachen aulRerhalb der Baugrenzen (Vorgartenzonen) mit
baulichen Anlagen versiegelt werden. Der Verzicht auf bauliche Anlagen im Vorgarten soll
dazu beitragen, beim Ausparken vom Privatgrundstick ein sichereres Auffahren auf die Er-
schlieBungsstralte zu ermaoglichen.

Dort wo sich angrenzend an die Bauflachen Flachen fiir die Wasserwirtschaft oder mit einem
Geh-. Fahr- und Leitungsrecht belegte Flachen befinden, wird mittels dieser Festsetzung zum
Schutz dieser Nutzungen auf die Unterbringung baulicher Anlagen auf3erhalb der Baugrenzen
verzichtet. In dem Bauwich zwischen Bauflachen und Anliegergraben kann es auflierdem im
Zuge der Aufreinigung und Bebauung zu einer notwendigen Bdschungsprofilierung kommen,
welche die Flache erforderlich macht.

Von dieser Regelung nicht betroffen sind die sich seitlich, zwischen den Grundstucken erge-
benden Abstandsflachen und auch die Abstandsflache zwischen der privaten Flache zum An-
pflanzen von Baumen und Strduchern und der zugehérigen Bauflache im Norden des Plange-

biets. Hier ist eine Nutzung auf der Grundlage der Vorschriften der NBauO zulassig.

9.5 Flache fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (M1 und M2)

M1: Die Flache fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft dient als Gewasserraumstreifen fir den Graben ,Glarumer Leide“. Der Bereich
ist von Aufwuchs freizuhalten und durch ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr zu pflegen. Eine

Teilbefestigung als wassergebundene Decke ist méglich.

M2: Die Flache fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft dient als Gewasserraumstreifen flr den Graben ,Glarumer Leide“. Der Bereich

ist von Aufwuchs freizuhalten und durch ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr zu pflegen. Eine
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Teilbefestigung als wassergebundene Decke und die Unterbringung von Anlagen der Wasser-

wirtschaft sind moglich.

Erlauterung:

Es handelt sich bei der festgesetzten Flache um den unmittelbar an die derzeitige Boschungs-
oberkante angrenzenden Bereich. Diese 10 m breite, 6ffentliche Flache Gbernimmt verschie-
dene Funktionen. Sie bildet als Griinflache den Ubergang zum Gewasser und damit in die freie
Landschaft. Darlber hinaus kann tber einen Weg mit wassergebundener Decke der Zugang
zum Gewasser zwecks Raumung sichergestellt werden und gleichzeitig ein FuRweg installiert
werden. Da in den westlich angrenzenden Baugebieten parallel zur Glarumer Leide ahnliche
Festsetzungen getroffen wurden, kann sich ein Biotopverbund entwickeln und dem Ansatz,
eine landschaftsgerechte Eingriinung des Plangebietes vorzusehen, Rechnung getragen wer-
den. Es entsteht auRerdem eine Verlangerung des bereits vorhandenen Wegenetzes.
Innerhalb der mit M2 gekennzeichneten Flache ist darlber hinaus die Unterbringung von An-
lagen der Wasserwirtschaft zulassig. Unbenommen von dem erforderlichen Raumstreifen
kann dort ein flachenmaRig untergeordnetes Drosselbauwerk angeordnet werden, welches in

Erganzung des Regenrickhaltebeckens erforderlich wird.

9.6 Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-

pflanzungen

Innerhalb der Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
ist ein geschlossener, mindestens 5 m breiter, mehrreihig angelegter Gehdlzsstreifen aus hei-
mischen, standortgerechten Strauchern und Baumen geman der Pflanzliste anzupflanzen. Der
Anteil der Laubbdaume betragt 30 %.

Der Gehdlzstreifen ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Abgangige Geholze

sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Baume (Anteil 30%)

Schwarz-Erle

Alnus glutinosa

Gemeine Esche

Fraxinus excelsior

Silber-Weide

Salix alba

Straucher (Anteil 70%)

Gemeine Hasel

Corylus avellana

Korb-Weide Salix viminalis
Pfaffenhitchen Euonymus europaeus
Schlehe Prunus spinosa

Schwarzer Holunder

Sambucus nigra

Gewohnlicher Schneeball

Viburnum opulus

Qualitat: Baume: Heister, 2 x verpflanzt, Hohe 125-150 cm

Straucher: leichte Straucher, 1 x verpflanzt, Hohe 70-90 cm
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Erlauterung:

Mit der PflanzmaRnahme erfolgt eine Erganzung des o6ffentlichen Grinstreifens entlang der
Glarumer Leide. Es wird ein dichter Strauchgurtel entstehen, der das Plangebiet zur freien
Landschaft begrenzt und einen geeigneten Ubergang darstellt. Die gewahlten Gehdlze tragen
zu einer Okologischen Ausrichtung dieser linearen Geholzstruktur bei und dienen daher dem

Biotopverbund.

9.7 Geh-, Fahr und Leitungsrechte zugunsten der Stadt Schortens

Die mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zugunsten der Stadt Schortens belastete Flache dient
der Unterbringung einer Rohrleitung. Der Bereich ist von jeglicher Bebauung, sonstigen Ge-

genstanden und tiefwurzelnden Geholzen freizuhalten.

Erlauterung:

Innerhalb dieser 3 m breiten Flache wird eine Verrohrung des bestehenden Entwasserungs-
grabens untergebracht, an den auch die Regenwasserkanale aus dem Altgebiet anschlielRen.
Eine Zuganglichkeit zu dieser Verrohrung muss jederzeit gewahrleistet werden. Entspre-
chende Formulierungen sind auch in die Kaufvertrage der betroffenen Grundsttickseigentiimer

aufzunehmen.

10 Ortliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)

Damit sich die geplanten Wohngebaude in die vorhandene Siedlungsstruktur einfligen, wer-
den verschiedene ortliche Bauvorschriften erlassen, welche die Gestaltung des Daches sowie
die Vorgartenbereiche betreffen. Diese orientieren sich an den im Umfeld bereits geltenden
Vorschriften und gewahrleisten somit auch zukiinftig eine homogene stadtebauliche Gestal-

tung des Ortsteils Accum.

10.1 Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Ortlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 152 Accum/ ,Wiesenweg- Nord“ identisch.

10.2 Dacheindeckung

Innerhalb des Satzungsgebietes sind fur die Dacheindeckung der Gebaude mit geneigten Da-
chern (ausgenommen Wintergarten) nur Ton- und Betonsteine zulassig. Die Dacheindeckun-
gen sind in rot, rotbraunen (RAL 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 und 8012)
und schwarz- anthrazit Farben (RAL 7009- 7016, 7021, 7024, 9005, 9007, 9011 und 9017)
gemal dem Farbregister RAL 840-HR auszufihren.
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Glasierte und sonstige reflektierenden Dacheindeckungen sind unzuléssig. Anlagen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie sind zulassig.

Erlauterung:

Das vorgegebene Farbspektrum deckt die meistverbreiteten Farben fir die Dachgestaltung
ab. Die Dachflachengestaltung tragt insbesondere zu einer ruhigen, homogenen Dachland-
schaft in einem Plangebiet bei. Mit der Festlegung soll daher verhindert werden, dass durch

exotische Farbgebung und Glanz eine Stérung der homogenen Dachstruktur entsteht.

10.3 Gestaltung der Vorgartenbereiche

Vorgartenbereiche im Sinne dieser 6rtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche zwischen den
Stralienbegrenzungslinien und den Gebauden. Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt an-
zulegen und mit Anpflanzungen oder Rasenflachen gartnerisch zu gestalten. Die Verwendung
von Gesteins- oder Mineralkdrnern (z. Bsp. Kiesschicht) ist definiert zulassig.

Zulassig sind: eine Beeteinfassung und ein sogenannter Traufstreifen in einer Breite von 30-
50 cm OKG (Oberkante Gelande) entlang des Sockelmauerwerkes.

Zugange sowie Zufahrten fur die Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs sind von dieser

ortlichen Bauvorschrift ausgenommen.

Erlauterung:

Diese Ortliche Bauvorschrift wird in Anlehnung an die NBauO erlassen, nach der nicht Gber-
baute Grundstucksflachen als Grunflachen anzulegen sind (§ 9 Abs. 2 NBauO). Es entspricht
dem Planungswillen der Kommune, den Grad der Versiegelung auf den Baugrundstticken zu-
rickzunehmen und Flache fir die Versickerung von Oberflachenwasser und den Erhalt der
Artenvielfalt bei Insekten und Végeln vorzuhalten.

Der Trend, in die Vorgartengestaltung die Verwendung von Gesteinen und Kies einzubinden,
soll mit dieser ortlichen Bauvorschrift unterbunden werden. Lediglich Beeteinfassungen und

der Traufstreifen unmittelbar entlang der baulichen Anlage werden als Ausnahme zugelassen.

10.4 Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig handelt, wer diesen o6rtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswid-
rigkeiten kdnnen mit einer Geldbuf3e geahndet werden (§ 80 Abs. 3 und 5 NBauO).
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11 Hinweise

11.1 Planungsgrundlagen

Diesem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsvorordnung 1990 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786) zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) zugrunde.

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) 1990 in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991
| S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S.1802).

Es ist das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. | S. 2023 |

Nr.394), anzuwenden.

11.2 Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche sowie mittelalterli-
che oder frihneuzeitliche Bodenfunde (das kénnen u. a. sein: Tongefal3scherben, Holzkoh-
leansammlungen, Schlacken sowie auffdllige Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen,
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemal § 14 Abs. 1 des
Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und missen der zustandigen unteren Denk-
malschutzbehérde oder dem Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege — Abteilung
Archdologie — Stutzpunkt Oldenburg, Ofener Stralle 15, Tel. 0441 / 205766-15 unverzlglich
gemeldet werden. Meldepflichtig sind die Finder, die Leiter der Arbeiten oder die Unternehmer.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérden vorher die Fortsetzung der Arbei-

ten gestatten.

11.3 Altlasten

Sollten bei Erdbewegungen organoleptisch wahrnehmbare Auffalligkeiten des Bodens von
anthropogenem Ursprung zum Vorschein kommen, sind die Erdarbeiten umgehend einzustel-
len. Die untere Bodenschutzbehérde ist in diesem Fall sofort zu verstandigen. Die Erdarbeiten
kénnen erst nach Absprache mit der unteren Bodenschutzbehérde wiederaufgenommen wer-

den.

11.4 Vorsorgender Bodenschutz

Die einschlagigen Bestimmungen der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung sowie

Ersatzbaustoffverordnung sind einzuhalten. Das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen
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ist somit zu verhindern. Weiterhin sind Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von Mate-
rialien auf oder in den Boden zu beachten. Auch die Einbauweisen der Ersatzbaustoffverord-
nung sind insbesondere hinsichtlich des hohen zu erwartenden Grundwasserstands einzuhal-
ten. Einschlagige DIN-Normen sind bei der Bauausfiihrung zu befolgen: DIN 19639 (Boden-
schutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben), DIN 19731 (Verwertung von Boden-
material) und DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten).

11.5 Kampfmittel

Es wurde beim Landesamt flr Geoinformation und Landesvermessung, Regionaldirektion Ha-
meln- Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst ein Antrag auf Luftbildauswertung gestellt. Mit
Antwortschreiben vom 16.10.2020 wurde mitgeteilt, dass nach durchgeflhrter Auswertung
keine Kampfmittelbelastung des Plangebietes vermutet wird. Es besteht laut Mitteilung kein
Handlungsbedarf. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich die Auswertung der Luft-
bilder lediglich auf Schaden durch Abwurfkampfmittel beziehen. Der nachfolgende Hinweis
wird daher Bestandteil des Bebauungsplanes: Sollten bei den geplanten Erdarbeiten Kampf-
mittel (Granaten, Panzerfauste, Minen 0.a.) gefunden werden, sind diese umgehend der zu-
stéandigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst di-

rekt zu melden.

11.6 Kompensation
Fir Mallnahmen zur Kompensation der unvermeidbaren zulassigen Eingriffe durch den Be-
bauungsplan 152 in verschiedene Schutzgiter von Natur und Landschaft werden Flachen zur
Abdeckung des Kompensationsbedarfes von 34.792 Werteinheiten im Kompensationsflachen-

pool ,Kronsburg® bereitgestellt.

11.7 MaBnahmen zum Umwelt- und Artenschutz
Die o6ffentliche Beleuchtung (z. B. Wege, Parkplatze) ist energiesparend, blend- und streulicht-
arm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und nur mit insektenfreundlichen und
insektendichten Lampengehausen, mit nach unten abstrahlendem Lichtkegel und Leuchtmit-
teln ohne UV-Anteil mit einem maximalen Wert von 2700 Kelvin zulassig. Als Richtwerte der
Beleuchtungsstarken sind max. 5-10 Lux fur Stralen- und Parkplatzbeleuchtung anzuwenden
und madglichst niedrige Leuchtpunkthdhen zur Erreichung der technisch notwendigen Aus-

leuchtung anzustreben.

Die einschlagigen Bestimmungen der §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
sind zu beachten. Die im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes durchgefiihrte
Prufung zur artenschutzrechtlichen Vertraglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf
Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Aus

Grunden des vorbereitenden Artenschutzes darf die Rodung bzw. Fallung, das Beschneiden
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von Baumen, Gebuschen und anderen Geholzen, nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30.
September (Fallverbot gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) durchgeflihrt werden. Ebenso hat
die Baufeldfreimachung auflerhalb der Hauptbrutzeit (01.03.-15.07.) zu erfolgen. Sollten sich
bei der Umsetzung artenschutzrechtliche Konflikte ergeben, ist Ricksprache mit der unteren

Naturschutzbehorde zu halten.
12 Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 24.05.2022 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss ist gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am 09.07.2022 ortstiblich bekannt gemacht worden.

Offentliche Auslegung und Behérdenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 24.05.2022 dem
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ und der Begrindung zugestimmt
und seine o&ffentliche Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
offentlichen Auslegung wurden am 09.07.2022 in der Presse bekannt gemacht. Der Entwurf
des Bebauungsplans mit der Begriindung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen haben vom 18.07.2022 bis einschlieBlich 17.08.2022 gemal § 3
Abs. 2 BauGB o&ffentlich ausgelegen.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB
mit Schreiben vom 12.07.2022 Uber die Planung unterrichtet und aufgefordert, bis zum
17.08.2022 ihre Stellungnahme abzugeben.

Erneute Offentliche Auslegung und Behérdenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 dem
geanderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ und der Begriindung
zugestimmt und seine erneute 6ffentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der erneuten 6ffentlichen Auslegung wurden am 11.03.2023 ortstiblich bekannt
gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begriindung hat vom 20.03.2023 bis ein-
schlieBlich 21.04.2023 gemal § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemal § 4 Abs. 2 BauGB
mit Schreiben vom 13.03.2023 dber die Planung unterrichtet und aufgefordert, bis zum
21.04.2023 ihre Stellungnahme abzugeben.
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Erneute Offentliche Auslegung und Behérdenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 dem
geanderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ und der Begriindung
zugestimmt und seine erneute 6ffentliche Auslegung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der erneuten o6ffentlichen Auslegung wurden am 11.03.2023 ortsiiblich bekannt
gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begriindung hat vom 20.03.2023 bis ein-
schlief3lich 21.04.2023 gemal § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB
mit Schreiben vom 13.03.2023 dber die Planung unterrichtet und aufgefordert, bis zum
21.04.2023 ihre Stellungnahme abzugeben.

Erneute Beteiligung der Offentlichkeit und Behdrdenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am ..................... dem
geanderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ und der Begrindung
zugestimmt und die erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. Ort und Dauer der erneuten Veroffentlichung wurden am ..................... in der Presse be-
kannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begriindung und dem Umweltbericht
wurde vom ................. bis einschlieBlich .................... gemal § 3 Abs. 2 BauGB auf der
Internetseite der Stadt Schortens veréffentlicht. Die Behorden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange wurden gemafR § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom.................... uber die Pla-

nung unterrichtet und aufgefordert, bis zum .................. ihre Stellungnahme abzugeben.

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Schortens hat nach Prifung der Stellungnahmen geman § 3 Abs. 2 BauGB
den Bebauungsplan Nr. 152 ,Wiesenweg- Nord“ und die Begrindung in seiner Sitzung am

............ gemal § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Stadt SChOMENS, BN ..ceeee e e

Der Blrgermeister




	1 Allgemeines 4
	2 Planungsvorgaben 17
	3 Städtebauliches Konzept 20
	4 Städtebauliche Daten 22
	5 Belange des Umweltschutzes 22
	6 Immissionsschutz und Restriktionen 24
	7 Erschließung, Ver- und Entsorgung 25
	8 Inhalt des Bebauungsplanes 28
	9 Textliche Festsetzungen 31
	10 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 35
	11 Hinweise 37
	12 Verfahrensvermerke 39
	1   Allgemeines
	1.1 Planungsanlass
	1.2 Demografische Entwicklung
	1.3 Lage und Anbindung
	1.4 Geltungsbereich
	1.5 Verfahrenswahl- Bauleitplanverfahren gem. §13b BauGB – Ergänzendes Verfahren gem. § 214 Abs. 4 BauGB
	1.6 Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und Abwägung

	2 Planungsvorgaben
	2.1 Raumordnung
	2.2 Flächennutzungsplan

	3 Städtebauliches Konzept
	4 Städtebauliche Daten
	5 Belange des Umweltschutzes
	5.1 Natur und Landschaft
	5.1.1 Bestand
	5.1.2 Eingriff
	5.1.3 Maßnahmen


	6 Immissionsschutz und Restriktionen
	6.1 Landwirtschaftliche Geruchsimmissionen

	7 Erschließung, Ver- und Entsorgung
	7.1 Wasserversorgung
	7.2 Abwasserbeseitigung
	7.3 Energie- Versorgung
	7.4 Abfallentsorgung
	7.5 Oberflächenentwässerung
	7.6 Telekommunikation

	8 Inhalt des Bebauungsplanes
	8.1 Art der baulichen Nutzung
	8.2 Maß der baulichen Nutzung und Bauweise
	8.3 Baugrenzen
	8.4 Straßenverkehrsflächen
	8.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
	8.6 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
	8.7 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

	9 Textliche Festsetzungen
	9.1 Allgemeine Wohngebiete
	9.2 Anzahl der Wohneinheiten
	9.3 Maß der baulichen Nutzung
	9.4 Garagen und Nebenanlagen
	9.5 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (M1 und M2)
	9.6 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
	9.7 Geh-, Fahr und Leitungsrechte zugunsten der Stadt Schortens

	10 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)
	10.1 Geltungsbereich
	10.2 Dacheindeckung
	10.3 Gestaltung der Vorgartenbereiche
	10.4 Ordnungswidrigkeit

	11 Hinweise
	11.1 Planungsgrundlagen
	11.2 Bodenfunde
	11.3 Altlasten
	11.4 Vorsorgender Bodenschutz
	11.5 Kampfmittel

	12 Verfahrensvermerke

